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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Messgerät zur Be-
stimmung eines Analyten in einer Flüssigkeitsprobe, 
mit folgenden Gerätekomponenten: ein Testelement 
mit einem Testfeld zur Aufbringung der Flüssigkeits-
probe, wobei des Testelement durch den zu bestim-
menden Analyten eine detektierbare Veränderung er-
fährt, ein Detektor, der die Veränderung detektiert 
und in Abhängigkeit davon ein elektrisches Detektor-
signal erzeugt, eine dem Detektor nachgeordnete 
Auswerteschaltung, die das Detektorsignal zu einem 
Messergebnis auswertet, eine an der Auswerteschal-
tung angeschlossene Anzeigevorrichtung zur Anzei-
ge des Messergebnisses und eine Stromversor-
gungseinrichtung zur Stromversorgung der elektri-
schen Gerätekomponenten.

Stand der Technik

[0002] Ein derartiges, aus der US 6 300 141 be-
kanntes Messgerät ist auf einem Träger, beispiels-
weise in der Form und Größe einer Kreditkarte, aus-
gebildet und besteht aus einem unteren Trägerteil 
und einem farbigen oder durchsichtigen Abdeckteil, 
die beide aus Kunststoff sein können und miteinan-
der verbunden, beispielsweise verklebt, sind. Zwi-
schen dem unteren Trägerteil und dem Abdeckteil 
sind ein von dem Testelement mit dem Detektor ge-
bildeter elektrochemischer Biosensor, die aus einem 
Mikroprozessor mit Speicher bestehende Auswerte-
schaltung, die z. B. aus einem Flüssigkristalldisplay 
bestehende Anzeigevorrichtung, ein Bedienelement 
sowie die aus einer Solarzelle oder Batterie beste-
hende Stromversorgungseinrichtung angeordnet. 
Das in dem Abdeckteil enthaltene Testfeld zur Auf-
bringung der Flüssigkeitsprobe kommuniziert über ei-
nen Flüssigkeitspfad mit dem Biosensor, wobei der 
Flüssigkeitspfad und der Biosensor entweder in dem 
unteren Trägerteil oder auf einem separaten Chip 
ausgebildet sind, der an dem Träger ansteckbar ist. 
Zur Bestimmung von mehreren Analyten in der Flüs-
sigkeitsprobe können mehrere Biosensoren vorgese-
hen sein, die dann über getrennte Flüssigkeitspfade 
mit dem einen Testfeld zur Aufbringung der Flüssig-
keitsprobe verbunden sind.
[0003] Ein vergleichbares Messgerät mit elektroop-
tischem Biosensor ist aus der US 5 580 794 bekannt. 
Dort sind u. a. auch Möglichkeiten angegeben, das 
Messgerät während oder nach seiner Herstellung zu 
kalibrieren.
[0004] Die bekannten kartenförmigen Messgeräte 
ermöglichen auf einfache Weise analytische Diagno-
sen in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittel und 
Umwelt, wobei das Messergebnis unmittelbar von 
der Karte ablesbar ist. Darüber hinaus kann das Mes-
sergebnis auch auf der Karte gespeichert und durch 
ein externes Lesegerät ausgelesen werden. Bei dem 
kartenförmigen Messgerät kann es sich um einen 
Wegwerfartikel handeln. Da der Flüssigkeitspfad und 

gegebenenfalls der Biosensor nach einer erfolgten 
Messung nicht mehr zu gebrauchen sind, müsste 
dann, wenn der Flüssigkeitspfad und der Biosensor 
auf der Karte selbst ausgebildet sind, das ganze kar-
tenförmige Messgerät weggeworfen werden. Dies ist 
jedoch aus Kostengründen nur dann praktizierbar, 
wenn die Messungen vergleichsweise selten, also 
nur wenige Male im Jahr, stattfinden.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine einfache und bequem handhabbare und 
dabei kostengünstige Bestimmung eines Analyten in 
einer Flüssigkeitsprobe zu ermöglichen.
[0006] Wie aus dem Fraunhofer Magazin 4, 2001, 
Seiten 8 bis 13 bekannt ist, eröffnen seit einiger Zeit 
leitende oder halbleitende Kunststoffe einen Weg zur 
billigen Massenfertigung von elektronischen Bauele-
menten und Schaltungen. Beispiele dafür sind Foli-
enbatterien, organische Solarzellen, Displays aus or-
ganischen Leuchtdioden (OLEDs) und integrierte 
Schaltungen aus (halb)leitenden organischen Materi-
alien, wie z. B. Polymeren (Integrated Plasic Circuits 
= IPCs). Für diese neue Technik werden Begriffe wie 
organische Elektronik, Polymerelektronik, Polytronik, 
Electronic Plastics oder Conductive Polymers oft sy-
nonym verwendet.
[0007] Gemäß der Erfindung wird die oben genann-
te Aufgabe dadurch gelöst, dass bei dem Messgerät 
der eingangs angegebenen Art die elektrischen Ge-
rätekomponenten zumindest teilweise auf der Basis 
von Polymerelektronik ausgebildet sind. Vorzugswei-
se sind alle elektrischen Gerätekomponenten auf der 
Basis von Polymerelektronik ausgebildet. Das erfin-
dungsgemäße Messgerät ist dadurch besonders 
preiswert herstellbar, so dass es beispielweise als 
Einwegartikel auch für häufige, z. B. tägliche, Mes-
sungen infrage kommt. So können die in Polymere-
lektronik realisierten Gerätekomponenten beispiels-
weise in Drucktechnik, z. B. unter Verwendung von 
Polymeren in Lösung (sog. elektronische Tinte), auf 
einem flachen Träger (Karte, Folie o. ä.) aufgebracht 
werden. Da Druck- und Laminiertechniken auch für 
die Herstellung von elektrochemischen Sensoren 
(Glucosesensoren) bekannt sind, lässt sich so das 
komplette Messgerät in einem einzigen drucktechni-
schen Prozess auf dem Träger aufbringen. Dabei 
können sämtliche Gerätekomponenten des Messge-
räts auf einem Träger integriert werden oder es kann 
vorgesehen werden, dass das Testfeld und das Test-
element oder das Testfeld, das Testelement und der 
Detektor in einer ersten Geräteeinheit ausgebildet 
sind, die über eine Schnittstelle an einer die übrigen 
Gerätekomponenten enthaltenden weiteren Geräte-
einheit ankoppelbar ist. Die Gerätekomponenten der 
ersten Geräteeinheit sind dann beispielsweise auf ei-
nem separaten und damit auswechselbaren Träger 
ausgebildet, der an dem Träger mit den übrigen Ge-
rätekomponenten befestigbar, z. B. ansteckbar, ist.
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[0008] Die Gerätekomponenten des erfindungsge-
mäßen Messgerätes umfassen vorzugsweise weiter-
hin eine Steuereinrichtung, die den Messvorgang für 
die Bestimmung des Analyten steuert. Zum Aktivie-
ren des Messvorganges kann die Steuereinrichtung 
Mittel aufweisen, die auf die Betätigung eines Bedie-
nelementes am Messgerät, z. B. eines Bedienknop-
fes, auf das Entfernen einer Abdeckung am Messge-
rät oder auf das Aufbringen der Flüssigkeitsprobe auf 
das Testfeld ansprechen. Bei der Abdeckung kann es 
sich beispielsweise um eine Folie handeln, die das 
Messgerät ganz oder bereichsweise, z. B. im Bereich 
des Testfeldes und/oder eines elektrooptischen Ele-
ments (z. B. Solarzelle), abdeckt und deren Entfer-
nen elektrisch, z. B. durch Herstellen oder Unterbre-
chen eines Kontakts, oder optisch detektiert wird. Die 
Abdeckung, welche im Weiteren das Messgerät zu-
mindest im Bereich des Testfeldes gegenüber Umge-
bungseinflüssen wie Wasserdampf und/oder Sauer-
stoff abdichten kann, kann auch aus einer Verpa-
ckung für das komplette Messgerät bestehen. Um 
das Testfeld und die Polymerelektronik gegen Licht 
zu schützen, ist die Abdeckung darüber hinaus vor-
zugsweise lichtundurchlässig. Ist das Entfernen der 
Abdeckung, z. B. Folie oder Beschichtung, vor dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des Messgeräts 
nicht vorgesehen, so ist die Abdeckung zumindest 
bereichsweise, insbesondere im Bereich der Anzei-
gevorrichtung und einer als Stromversorgungsein-
richtung dienenden Solarzelle, transparent ausgebil-
det.
[0009] Die Steuereinrichtung weist ferner in vorteil-
hafter Weise Mittel zum Verhindern weiterer Mess-
vorgänge mit ein und demselben Testelement auf, so 
dass eine Wieder- bzw. Mehrfachbenutzung eines 
bereits benutzten Testelements ausgeschlossen 
wird. Weist das Messgerät nur ein einziges Testele-
ment auf, so betrifft der Wiederverwendungsschutz 
das komplette Messgerät. Weist das Messgerät, wie 
unten noch näher erläutert wird, mehrere Testele-
mente auf, so betrifft der Wiederverwendungsschutz 
zunächst jedes einzelne Testelement und erst dann, 
wenn alle Testelemente benutzt worden sind, auch 
das Messgerät selbst.
[0010] In diesem Zusammenhang weist das Mess-
gerät vorzugsweise Anzeigemittel auf, die durch die 
Steuereinrichtung zur Anzeige der Unbrauchbarkeit 
des Testelements bzw. des Messgerätes ansteuerbar 
sind. Die Unbrauchbarkeit ist nach einmaliger Benut-
zung des Testelements am Ende des betreffenden 
Messvorganges gegeben. Darüber hinaus kann die 
Unbrauchbarkeit auch bei noch nicht benutztem Tes-
telement durch Detektieren und Auswerten vorgege-
bener Parameter des Testelements, beispielsweise 
seiner elektrische Leitfähigkeit, festgestellt werden, 
Die Anzeige der Unbrauchbarkeit kann über die An-
zeigevorrichtung des Messgeräts erfolgen. Um dabei 
die Unbrauchbarkeit unabhängig von der Stromver-
sorgung dauerhaft anzeigen zu können, kann die An-
zeige bistabil, d. h. zwischen einem anzeigenden Zu-

stand und einem nichtanzeigenden Zustand um-
schaltbar, erfolgen, wobei nur für die Umschaltung 
Energie benötigt wird. Alternativ kann die Anzeige 
beispielsweise dadurch erfolgen, dass an einer Stelle 
des Messgeräts durch elektrochemische oder -ther-
mische Ansteuerung eine chemische Reaktion aus-
gelöst wird, die einen Farbumschlag zur Folge hat.
[0011] Die Stromversorgungseinrichtung kann aus 
einer Solarzelle oder Batterie, vorzugsweise auch in 
Polymerelektronik, bestehen. Im Falle der Batterie 
kann vorgesehen werden, dass der Elektrolyt erst 
durch eine manuelle Betätigung an dem Messgerät, 
z. B. Pressen eines Bedienfeldes, Aufreißen der Ver-
packung u ä., in Kontakt mit den Elektroden der Bat-
terie gebracht wird, so dass die Batterie erst unmittel-
bar vor der Benutzung des Messgeräts gebildet wird 
und so Probleme aufgrund einer Entladung der Bat-
terie im Zeitraum zwischen der Herstellung des 
Messgeräts und seiner Benutzung vermieden wer-
den. Da der Messvorgang innerhalb einer definierten 
Zeit stattfindet, enthält die Stromversorgungseinrich-
tung vorzugsweise eine aufladbare Speicherkapazi-
tät, die die für die Zeit der Messung benötigte Energie 
abrufbar bereitstellt. Die Speicherkapazität, z. B. ein 
Doppelschichtkondensator (Super-Cap oder Super 
Capacitor), kann beispielsweise von der Solarzelle 
oder der Batterie direkt oder über einen Spannungs-
wandler auf eine definierte Spannung aufgeladen 
werden. Ist der gewünschte Ladezustand erreicht, so 
kann die Messung automatisch oder auf Anforderung 
durch den Benutzer, ggf. nach vorheriger Anzeige 
des Ladezustandes über die Anzeigevorrichtung, 
ausgelöst werden. Die Aufladung der Speicherkapa-
zität kann auch von außen kontaktgebunden oder 
kontaktlos, z. B. über induktive oder kapazitive Kopp-
lung, erfolgen, so dass dann auf die Solarzelle oder 
Batterie verzichtet werden kann.
[0012] In Verbindung mit der Bestimmung ausge-
wählter Analyten im Blut, beispielsweise Glucose 
oder Lactat, ist in dem Messgerät vorzugsweise eine 
Stechhilfe, insbesondere eine Nadel oder einen 
Dorn, zur Gewinnung der Blutprobe integriert. Die 
Stechhilfe kann dabei außerhalb des Testfeldes oder 
der Testfelder angeordnet sein, so dass nach dem 
Stechen der Bluttropfen auf das Testfeld gebracht 
werden muss. Alternativ ist die Stechhilfe im oder un-
mittelbar am Testfeld angeordnet, so dass mit dem 
Stechen der Bluttropfen unmittelbar auf das Testfeld 
gelangt.
[0013] Um eine Mehrfachbenutzung des erfin-
dungsgemäßen Messgeräts zu ermöglichen, ist in 
vorteilhafter Weise mindestens ein weiteres Testele-
ment mit Testfeld und Detektor vorgesehen, wobei 
die Detektoren über eine Auswahlschaltung an der 
Auswerteschaltung angeschlossen sind. Die Aus-
wahlschaltung verbindet immer nur einen der Detek-
toren und diesen nur zur einmaligen Benutzung mit 
der Auswerteschaltung und wählt nach erfolgter Mes-
sung einen noch nicht benutzten Biosensor aus. 
Durch die mehrfache Benutzbarkeit kann das erfin-
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dungsgemäße Messgerät weitaus kostengünstiger 
und für den Benutzer bequemer sein, als ein nur ein-
malig benutzbares Gerät. Dabei stellt die Auswahl-
schaltung, die Bestandteil der Steuereinrichtung sein 
kann, sicher, dass immer nur ein einziges und noch 
nicht benutztes Testelement mit seinem Detektor an 
der Auswerteschaltung angeschlossen ist.
[0014] Durch geeignete Ansteuerung der Anzeige-
vorrichtung kann dem Benutzer das dem jeweils ak-
tuell benutzbaren Testelement zugeordnete Testfeld 
und im Weiteren nach Benutzung aller vorhandener 
Testelemente die Unbrauchbarkeit des Messgeräts 
angezeigt werden. Um die unbenutzten Testfelder zu 
schützen, können diese mit einer vor der Benutzung 
abzunehmenden Abdeckung, insbesondere einer 
Folie abgedeckt sein, wobei bereits die nicht mehr 
vorhandene Abdeckung dem Benutzer anzeigt, wel-
che Testfelder nicht mehr benutzbar sind. Die Aus-
wahlschaltung kann über Detektionsmittel, z. B. eine 
unterbrechbare elektrische Leiterschleife, die abge-
zogenen Abdeckungen detektieren, um so bereits 
benutzte, aber auch versehentlich oder aufgrund von 
Beschädigungen der Abdeckungen freigelegte Test-
felder von der weiteren Benutzung auszuschließen. 
Das kann in der Weise erfolgen, dass die Auswahl-
schaltung dann, wenn sie erstmals das Abziehen ei-
ner Folie detektiert, den zugeordneten Detektor –
falls dieser noch nicht ausgewählt worden ist – aus-
wählt und nach einer vorgegebenen, für die Messung 
ausreichenden Zeitdauer von jeder weiteren Benut-
zung ausschließt. Alternativ oder ergänzend kann die 
Auswahlschaltung Mittel aufweisen, die auf die Betä-
tigung eines Bedienelementes am Messgerät, z. B. 
eines Bedienknopfes oder auf das Aufbringen der 
Flüssigkeitsprobe auf eines der Testfelder anspre-
chen und den zugeordneten Detektor – falls dieser 
noch nicht ausgewählt worden ist – für die Messung 
auswählen.
[0015] Im Weiteren können die Testfelder im Rand-
bereich des flachen Trägers in durch Bruchlinien vor-
einander getrennten Zonen angeordnet sein, wobei 
jede Zone nach Benutzung des darin liegenden Test-
feldes von dem Träger abbrechbar ist. Dabei sind die 
Testfelder in den Zonen vorzugsweise derart ange-
ordnet, dass sie von jeweils einer benachbarten Zone 
abgedeckt sind und erst durch Abbrechen dieser be-
nachbarten Zone zugänglich gemacht werden. Da-
durch wird erreicht, dass die Testfelder nur in einer 
vorgegebenen Reihenfolge nacheinander benutzbar 
sind. Auch hier kann die Auswahlschaltung über De-
tektionsmittel die abgebrochenen Zonen detektieren 
und so die noch benutzbaren Testfelder erkennen.

Ausführungsbeispiel

[0016] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird 
im Folgenden auf die Figuren der Zeichnung Bezug 
genommen; im Einzelnen zeigen
[0017] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Messgeräts mit einem Testele-

ment als vereinfachtes Blockschaltbild,
[0018] Fig. 2 eine Modifikation des Ausführungsbei-
spiels nach Fig. 1,
[0019] Fig. 3 ein vereinfachtes Beispiel für die elek-
trische Schaltung des erfindungsgemäßen Messge-
rätes,
[0020] Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel des 
erfindungsgemäßen Messgeräts mit mehreren Teste-
lementen als vereinfachtes Blockschaltbild und die
[0021] Fig. 5 bis 8 Ansichten unterschiedlicher Aus-
führungsbeispiele des erfindungsgemäßen Messge-
räts.
[0022] Fig. 1 zeigt einen scheckkartenförmigen Trä-
ger 1 auf dem ein Testfeld 2 zur Aufbringung einer 
Flüssigkeitsprobe ausgebildet sind. Das Testfeld 2
kommuniziert über einen Flüssigkeitspfad 3 oder un-
mittelbar direkt mit einem Testelement 4, das durch 
den zu bestimmenden Analyten eine detektierbare 
Veränderung erfährt. Diese Veränderung wird mittels 
eines Detektors 5 beispielsweise optisch oder elek-
trochemisch detektiert, der in Abhängigkeit davon ein 
elektrisches Detektorsignal erzeugt. Weist das Teste-
lement 4 beispielsweise eine auf den zu bestimmen-
den Analyten ansprechende biologische oder chemi-
sche Komponente, z. B. ein Enzym, einen Antikörper 
oder einen Mikroorganismus auf, so bilden das Test-
element 4 und der Detektor 5 zusammen einen soge-
nannten Biosensor. Beispiele für solche Sensorauf-
bauten sind aus der US 5 997 817 oder der US 6 036 
919 bekannt. Soll mehr als ein Analyt aus der Flüs-
sigkeitsprobe bestimmt werden, so können natürlich 
zusätzliche Testelemente mit Detektoren vorgesehen 
werden, die mit dem Testfeld 2 kommunizieren.
[0023] Der Detektor 5 ist an einer Auswerteschal-
tung 6 angeschlossen, die das Detektorsignal zu ei-
nem Messergebnis auswertet und dieses mittels ei-
ner Anzeigevorrichtung 7 visualisiert. Die Steuerung 
des Messvorganges erfolgt durch eine Steuereinrich-
tung 8, die dazu an dem Detektor 5, der Auswerte-
schaltung 6 und der Anzeigevorrichtung 7 ange-
schlossen ist. Mittels eines ebenfalls mit der Steuer-
einrichtung 8 verbundenen Bedienelements 9, im 
einfachsten Fall ein einziger Bedienknopf, können 
Basisfunktionen des Messgeräts, wie z. B. Einund 
Ausschalten, Reset, Bestätigung einer auf der Anzei-
gevorrichtung 7 wiedergegebenen Anweisung usw., 
ausgeübt werden. Die Anzeigevorrichtung 7 kann 
dem Benutzer die vorzunehmenden Bedienhandlun-
gen in Form eines Textes oder Piktogramms anzei-
gen sowie den Funktionsstatus des Messgeräts mit-
teilen. Die Stromversorgung der elektrischen Geräte-
komponenten 5 bis 9 erfolgt durch eine Stromversor-
gungseinrichtung 10, vorzugsweise mit einer Solar-
zelle 11, die z. B. aus Platzgründen unter der Anzei-
gevorrichtung 7 angeordnet und von dem durch sie 
hindurchtretenden Umgebungslicht beleuchtet wer-
den kann. Die Stromversorgungseinrichtung 10 ent-
hält im Weiteren vorzugsweise eine aus der Solarzel-
le 11 auf eine definierte Spannung aufladbare Spei-
cherkapazität 12, die die für den Messvorgang benö-
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tigte Energie schnell und in ausreichender Höhe ab-
rufbar bereitstellt. Die elektrischen Gerätekomponen-
ten 5 bis 12 sind alle oder zumindest aber teilweise, 
beispielsweise mit Ausnahme der Stromversor-
gungseinrichtung 10 und/oder der Anzeigevorrich-
tung 7, in Polymerelektronik ausgebildet und z. B. auf 
dem Plastikträger 1 aufgedruckt.
[0024] Der Träger 1 mit den darauf ausgebildeten 
Gerätekomponenten ist mit einer Abdeckung 21, hier 
in Form einer abziehbaren Folie, abgedeckt, die die 
Gerätekomponenten 2 bis 12 gegen Umwelteinflüsse 
von außen schützt. Die Abdeckung 21 kann lichtun-
durchlässig sein, was zum einen einen Lichtschutz 
bewirkt und zum anderen das Detektieren des Abzie-
hens der Folie 21 vor dem Gebrauch des Messgerä-
tes durch die Solarzelle 11 oder ein anderes, hier 
nicht gezeigtes, elektrooptisches Detektorelement 
ermöglicht. Ist die Abdeckung 21 als Dauerschutz 
auch während des Gebrauchs der Messgerätes vor-
gesehen, so ist sie zumindest im Bereich der Anzei-
gevorrichtung 7 und der Solarzelle 11 transparent 
und weist im Bereich des Testfeldes 2 eine Öffnung 
auf.
[0025] Im Bereich des Testfeldes 2 ist auf dem Trä-
ger 1 eine Stechhilfe, hier ein Dorn 13, zur Gewin-
nung von Blut als Flüssigkeitsprobe integriert. Der 
Dorn 13 kann beispielsweise unter einer blasenförmi-
gen Abdeckung über dem Testfeld 2 angeordnet sein, 
die auf Fingerdruck entgegen einer mechanischen 
Vorspannung nachgibt, so dass der Dorn 13 in den 
Finger sticht. Wie gestrichelt angedeutet ist, kann die 
Stechhilfe 13', die aus dem Material des kartenförmi-
gen Trägers 1 bestehen kann, alternativ auch in der 
Nähe zum Testfeld 2 angeordnet sein.
[0026] Wie Fig. 2 zeigt, kann das Testfeld 2 mit dem 
Testelement 4 und ggf. dem Detektor 5 auf einem se-
paraten Träger 14 ausgebildet sein, der über eine 
Schnittstelle 15 bzw. 16 an dem kartenförmigen Trä-
ger 1 ankoppelbar ist.
[0027] Fig. 3 zeigt ein Beispiel für die elektrische 
Schaltung des erfindungsgemäßen Messgerätes. 
Die Auswerteschaltung 6 weist eingangsseitig einen 
Verstärker 29 auf, der je nach Art des Detektors 5 und 
des von diesem erzeugten Detektorsignals dessen 
Ausgangsspannung verstärkt oder den Ausgangs-
strom in eine Spannung umsetzt. Die so erhaltene 
Spannung wird über einen steuerbaren Schalter 30
einem Analog-/Digital-Umsetzer (ADU) 31, hier ei-
nem Dual-Slope-ADU, zugeführt, der ein digitales se-
rielles Messergebnis erzeugt. Dieses Messergebnis 
wird über ein Gatter 32 taktgesteuert in ein Schiebe-
register 33 eingelesen, von wo aus es über eine De-
codierlogik 34 der Anzeigevorrichtung 7 zugeführt 
und dort visualisiert wird. Über den steuerbaren 
Schalter 30 kann der Eingang des Analog-/Digi-
tal-Umsetzers 31 an eine Referenzspannung Uref ge-
schaltet werden, die hier von der Steuereinrichtung 8
bereitgestellt wird. Ferner kann der Schalter 30, wie 
gestrichelt angedeutet ist, zur Auswahl weiterer De-
tektoren dienen, so wie dies später in Verbindung mit 

Fig. 4 erläutert wird. Die Steuereinrichtung 8 steuert 
dazu den Schalter 30 an und erzeugt auch ein Rück-
setzsignal für den Analog-/Digital-Umsetzer 31 und 
das Taktsignal für das Gatter 32.
[0028] Schließlich steuert die Steuereinrichtung 8
auch die Kalibration des Messgerätes, indem das in 
dem Schieberegister 33 enthaltene digitale Messer-
gebnis mittels einer Recheneinrichtung 35 aufgrund 
von in einem Kalibrationsdatenspeicher 36 enthalte-
nen Kalibrationsdaten korrigiert wird. Bei dem Kalib-
rationsdatenspeicher 36 kann es sich um einen pro-
grammierbaren Speicher (z. B. EEPROM) handeln, 
in den die Kalibrationsdaten kontaktgebunden oder 
beispielsweise mittels eines Transponders kontaktlos 
einlesbar sind, oder um eine elektrothermisch, mittels 
Laser oder auf sonstige Weise änderbare, elektrische 
Verbindungsstruktur. Aufgrund nicht vollständig kon-
trollierbarer Herstellungsbedingungen ist es nämlich 
notwendig, eine chargenspezifische Kalibration der 
Messgeräte vorzunehmen. Dies erfolgt im Regelfall 
dadurch, dass Messgeräte nach Fertigstellung an-
hand von Referenzproben bekannter Konzentration 
getestet werden und die Wiederfindung der bekann-
ten Konzentration in dem Messergebnis geprüft wird. 
Aufgrund von chargenspezifischen Schwankungen 
kann es dann notwendig sein, dem Messgerät Kalib-
rationsdaten zu übermitteln, mit denen die Messer-
gebnisse korrigiert werden. Es ist natürlich möglich, 
die Kalibration auch schon während der Herstellung 
der Messgeräte einzubringen, indem einzelne Mess-
geräte nach ihrer Fertigstellung kalibriert werden, 
und die Kalibrierdaten in die übrigen Messgeräte der 
Charge während ihrer Herstellung eingebracht wer-
den.
[0029] Bei dem in Fig. 4 gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind auf dem kartenförmigen Träger 1 neben 
dem Testelement 4 mit dem Testfeld 2 und dem De-
tektor 5 weitere Testelemente 17 mit Testfeldern 18
und Detektoren 19 ausgebildet. Die Detektoren 19
sind an einer Auswahlschaltung 20 angeschlossen, 
die Bestandteil der Steuereinrichtung 8 ist und immer 
nur ein und zwar noch unbenutztes Testelement aus-
wählt, den zugehörigen Detektor mit der Auswerte-
schaltung 6 verbindet und nach erfolgter Messung 
ein bisher noch nicht benutztes Testelement für die 
nächste Messung auswählt. Die Auswerteschaltung 
6 wertet das Detektorsignal des jeweils mit ihr ver-
bundenen Detektor zu einem Messergebnis aus, das 
mittels der Anzeigevorrichtung 7 visualisiert wird. Mit-
tels des Bedienelements 9 können Basisfunktionen 
des Messgeräts ausgeübt werden. Die Stromversor-
gung der elektrischen Gerätekomponenten 5 bis 9, 
19 und 20 erfolgt durch die Stromversorgungseinrich-
tung 10. Auch hier sind die elektrischen Gerätekom-
ponenten 5 bis 10, 19 und 20 zumindest teilweise in 
Polymerelektronik ausgebildet und z. B. auf dem 
Plastikträger 1 aufgedruckt.
[0030] Fig. 5 zeigt die Ansicht eines Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Messgeräts, wo-
bei der Träger 1 mit den Testfeldern 2, 18, der Anzei-
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gevorrichtung 7 und dem Bedienelement 9 sichtbar 
sind. Die Testfelder 2, 18 sind jeweils durch abzieh-
bare Abdeckungen 21, hier in Form von Folien, abge-
deckt. Wie am Beispiel der einem der weiteren Test-
felder 18 zugeordneten Folie 21' zu sehen ist, sind 
Detektionsmittel 22 in Form einer unterbrechbaren 
Leitungsschleife o. ä. vorgesehen, die der Auswahl-
schaltung 20 signalisieren, sobald eine Folie entfernt 
oder beschädigt wurde. Durch das Entfernen einer 
Folie 21' kann das darunter liegende Testfeld mit dem 
zugeordneten Testelement und Detektor für eine vor-
gegebene Zeitdauer für die Messung ausgewählt 
werden. Nach Ablauf dieser Zeitdauer und/oder Be-
endigung der Messung ist das betreffende Testele-
ment für eine künftige Auswahl bzw. Benutzung ge-
sperrt.
[0031] Bei dem in Fig. 6 gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind die Testfelder 2, 18, so wie z. B. aus der US 
5 997 817 bekannt, ausgebildet und am Rand des 
kartenförmigen Trägers 1 in muldenartigen Ausspa-
rungen 23 angeordnet und dort durch abbrechbare 
Abdeckungen 24 geschützt. Für den Benutzer ist so-
fort sichtbar, welche der Testfelder 2, 18 bereits be-
nutzt worden sind. Das Abbrechen der Abdeckungen 
24 kann ähnlich wie das Abziehen der Folien 21' in 
dem Beispiel nach Fig. 5 detektiert werden. Die An-
zeigevorrichtung 7 zeigt, hier durch einen Pfeil 25, 
das für die nächste Benutzung ausgewählte Testfeld, 
z. B. 2, an. Die Abdeckungen 24 können, wie hier ge-
zeigt, scharfkantig ausgebildet sein, so dass sie nach 
dem Abbrechen als Stechhilfe 13'' zur Blutgewinnung 
dienen können.
[0032] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 7
sind die Testfelder 2, 18 am Rand des kartenförmigen 
Trägers 1 in Zonen 26 angeordnet, die durch Bruchli-
nien 27 voneinander getrennt sind, so dass die ein-
zelnen Zonen 26 nach Benutzung der darin enthalte-
nen Testfelder, Testelemente und ggf. Detektoren 
von dem Träger 1 abgebrochen und so nicht ein wei-
teres Mal benutzt werden können. Damit dies auch 
wirklich geschieht, sind die Testfelder 2, 18 in den Be-
reichen der Bruchlinien 27 zu jeweils einer benach-
barten Zone 26 angeordnet, so dass die Testfelder 2, 
18 erst durch das Abbrechen dieser benachbarten 
Zone zugänglich gemacht werden.
[0033] Bei dem in Fig. 8 gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind die Testfelder 2, 18 mit den hier nicht sicht-
baren Testelementen und Detektoren auf separaten 
Trägerfolien 28 ausgebildet, die übereinander lie-
gend auf dem Träger 1 mit den übrigen Gerätekom-
ponenten, z. B. 7 und 9, aufgebracht sind. Die Träger-
folien 28 sind nacheinander abziehbar, wobei nur das 
Testfeld auf der jeweils obersten Trägerfolie 28 be-
nutzbar ist und die darunter liegenden Testfelder ge-
schützt sind. Zur elektrischen Verbindung der Detek-
toren mit der Auswahlschaltung auf dem Träger 1
sind die Trägerfolien 28 zu dem Träger 1 hin durch-
kontaktiert. Das Abziehen von Trägerfolien 28 kann, 
wie bereits oben erläutert, elektrisch oder optisch de-
tektiert werden. Wie gestrichelt angedeutet ist, kön-

nen sich die Trägerfolien 28 über die gesamte Fläche 
des Trägers 1 erstrecken und sind dann im Bereich 
der Anzeigevorrichtung 7 und des Bedienknopfes 9
transparent.

Patentansprüche

1.  Messgerät zur Bestimmung eines Analyten in 
einer Flüssigkeitsprobe, mit folgenden Gerätekompo-
nenten: ein Testelement (4) mit einem Testfeld (2) zur 
Aufbringung der Flüssigkeitsprobe, wobei des Teste-
lement (4) durch den zu bestimmenden Analyten eine 
detektierbare Veränderung erfährt, ein Detektor (5), 
der die Veränderung detektiert und in Abhängigkeit 
davon ein elektrisches Detektorsignal erzeugt, eine 
dem Detektor (5) nachgeordnete Auswerteschaltung 
(6), die das Detektorsignal zu einem Messergebnis 
auswertet, eine an der Auswerteschaltung (6) ange-
schlossene Anzeigevorrichtung (7) zur Anzeige des 
Messergebnisses und eine Stromversorgungsein-
richtung (10) zur Stromversorgung der elektrischen 
Gerätekomponenten (5 bis 8), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrischen Gerätekomponenten 
(5 bis 10) zumindest teilweise auf der Basis von Po-
lymerelektronik ausgebildet sind.

2.  Messgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gerätekomponenten (2 bis 10) auf 
einem flachen Träger (1) ausgebildet sind.

3.  Messgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Testfeld (2) und das Testelement 
(4) oder das Testfeld (2), das Testelement (4) und der 
Detektor (5) in einer ersten Geräteeinheit (14) ausge-
bildet sind, die über eine Schnittstelle (15, 16) an ei-
ner die übrigen Gerätekomponenten (6 bis 10) ent-
haltenden weiteren Geräteeinheit (Träger 1) ankop-
pelbar ist.

4.  Messgerät nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gerä-
tekomponenten weiterhin eine die Bestimmung des 
Analyten in einem Messvorgang steuernde Steuer-
einrichtung (8) umfassen.

5.  Messgerät nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinrichtung (8) Mittel zum 
Aktivieren des Messvorganges aufweist, die auf min-
destens eines der folgenden Ereignisse ansprechen: 
ein Bedienelement (9) an dem Messgerät wird betä-
tigt, eine Abdeckung an dem Messgerät wird entfernt, 
das Testelement (4) wird an den kartenförmigen Trä-
ger (1) angekoppelt, die Flüssigkeitsprobe wird auf 
das Testfeld (2) aufgebracht.

6.  Messgerät nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (8) Mittel 
zum Verhindern weiterer Messvorgänge mit ein und 
demselben Testelement (4) aufweist.
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7.  Messgerät nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Anzeigemittel, insbesondere die An-
zeigevorrichtung (7), vorhanden sind, die durch die 
Steuereinrichtung (8) zur Anzeige der Unbrauchbar-
keit des Messgerätes ansteuerbar sind.

8.  Messgerät nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
werteschaltung (6) einen Kalibrationsdatenspeicher 
(36) mit Kalibrationsdaten zur Korrektur der anzuzei-
genden Messergebnisse aufweist.

9.  Messgerät nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Messgerät eine zumindest im Bereich des Testfeldes 
(2) entfernbare und gegenüber Umgebungseinflüs-
sen, insbesondere Wasserdampf und/oder Sauer-
stoff, abdichtende Abdeckung (21), insbesondere 
Verpackung, aufweist.

10.  Messgerät nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Stromversorgungseinrichtung (10) eine aufladbare 
Speicherkapazität (12) aufweist.

11.  Messgerät nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in ihm 
eine Stechhilfe (13, 13', 13''), insbesondere eine Na-
del oder einen Dorn, zur Gewinnung von Blut als 
Flüssigkeitsprobe integriert ist.

12.  Messgerät nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein weiteres Testelement (17) mit Testfeld (18) 
und Detektor (19) vorgesehen ist, dass die Detekto-
ren (5, 19) über eine Auswahlschaltung (20) an der 
Auswerteschaltung (6) angeschlossen sind und dass 
die Auswahlschaltung (20) immer nur einen der De-
tektoren (5, 19) und diesen nur zur einmaligen Benut-
zung mit der Auswerteschaltung (20) verbindet und 
nach erfolgter Messung einen noch nicht benutzten 
Detektor auswählt.

13.  Messgerät nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auswahlschaltung (20) An-
zeigemittel, insbesondere die Anzeigevorrichtung 
(7), in der Weise ansteuert, dass diese das dem ak-
tuell benutzbaren Detektor zugeordnete Testfeld an-
zeigt.

14.  Messgerät nach nach Anspruch 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Testfelder (2, 18) 
jeweils mit einer vor Benutzung abzunehmenden Ab-
deckung (21, 24) abgedeckt sind, dass in den Berei-
chen der Abdeckungen (21', 24, 28) mit der Auswahl-
schaltung (20) verbundene Detektionsmittel (22) an-
geordnet sind und dass die Auswahlschaltung (20) 
abgenommene Abdeckungen (21', 24, 28) detektiert.

15.  Messgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 

14, dadurch gekennzeichnet, dass bei Ausbildung 
der Gerätekomponenten auf einem flachen Träger 
(1) die Testfelder (2, 18) im Randbereich des Trägers 
(1) in durch Bruchlinien (27) voneinander getrennten 
Zonen (26) angeordnet sind und dass jede Zone (26) 
nach Benutzung des darin liegenden Testfeldes von 
dem Träger (1) abbrechbar ist.

16.  Messgerät nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Testfelder (2, 18) in den Zo-
nen (26) derart angeordnet sind, dass sie jeweils von 
einer benachbarten Zone abgedeckt und erst nach 
Abbrechen dieser benachbarten Zone zugänglich 
sind.

17.  Messgerät nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Bereichen der 
Bruchlinien (27) mit der Auswahlschaltung (20) ver-
bundene Detektionsmittel angeordnet sind und dass 
die Auswahlschaltung (20) abgebrochene Zonen de-
tektiert.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
8/10



DE 102 53 154 A1 2004.05.27
9/10



DE 102 53 154 A1 2004.05.27
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

